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Wespe frisst Bagger
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Anschauungsmaterial macht
sich in der Praxis ganz gut,
dachte ein allergologisch tä-
tiger Kollege und ging auf

die Suche nach einer deko-
rativen Wespe. Auf das bag-
gerfressende Ungetüm, auf
das er bei dem Online-Ver-

steigerer eBay stieß, war er
allerdings nicht gefasst (man
beachte den letzten roten
Absatz).                              BW

Seit über 10 Jahren  war-
ten die Bundesärztekam-
mer (BÄK) und die Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK)
darauf, dass die Gebühren-
ordnungen für Ärzte (GOÄ)
und für Zahnärzte (GOZ)
geändert und deren Sätze
�endlich� angehoben wer-
den. Langsam werden bei-
de Zusammenschlüsse un-
geduldig. Denn: Rechtsan-
wälte, Hebammen und an-
dere freie Berufe haben
schon längst ihre Anpas-
sungsrunden hinter sich.
Doch das zuständige Bun-
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Privat-Patienten sollen mit Ärzten �feilschen�
desministerium für Ge-
sundheit und Soziale Siche-
rung (BMGuS) ziert sich
wie eine Jungfrau. Aus ver-
ständlichen Gründen, be-
lastet doch jede Erhöhung
der GOÄ/GOZ-Sätze via
Beihilfe die Haushalte von
Kommunen, Ländern und
dem Bund.
Die privaten Krankenversi-
cherer (PKV) haben sich
bisher ebenfalls nicht be-
klagt, dass das Vorhaben
�Gebührenanpassung� erst
einmal als ein nicht vollen-
detes Vorhaben in der mi-

nisteriellen Wiedervorlage
versteckt blieb.
Überraschend hat nun

das Bundesverfassungs-
gericht in einer Entschei-
dung vom 25. Oktober 2004
(Az.: 1 BvR 1437/02) den
Heilberuflern einen Aus-
weg aus der Honorarmi-
sere gewiesen und etwas
Schützenhilfe geleistet. Die
Karlsruher Richter kassier-
ten ein Urteil des OLG
Hamm aus dem Jahre 2002
und wiesen die Richter dort
an, neu zu entscheiden.
Gleichzeitig erlegten sie

dem Land Nordrhein-West-
falen auf, dem beschwer-
deführenden Zahnarzt die
Kosten des Verfahrens zu
erstatten. In dem Honorar-
streit ging es um einen
Zahnarzt, der mit einer Pa-
tientin Steigerungsfakto-
ren bis zum 8,2-fachen
des GOZ-Mindestsatzes
vereinbart hatte.

8,2facher Satz
ist erlaubt

Das OLG hatte dem Zahn-
arzt wegen eines Verstoßes
gegen § 9 Abs. 2 Nr. 1 AGB-
Gesetz die Berechtigung
abgesprochen, den 3,5-fa-
chen Satz zu überschreiten.
Darin sah das Verfassungs-
gericht eine Verletzung des
Grundrechtes auf Berufs-
freiheit. Außerdem bestä-
tigten die Richter ihre eige-
ne Entscheidung vom 13.
Februar 2001 (Az.: 1 BvR
2311/00) deutlich. Sprich:
Die Heilberufler sollen den
ihnen in den Gebührenord-
nungen eingeräumten Ge-
staltungsspielraum besser
nutzen. Auch gestehen die
Karlsruher zu, �dass die Ge-
bührenmarge bei Zahnärz-
ten besonders schmal ist�.
Und sie weisen dezidiert
auf den Ausweg hin: �Die
im Regelfall nur schmale
Marge schadet jedoch
nicht, weil der Zahnarzt ge-
mäß § 3 GOZ eine abwei-
chende Vereinbarung tref-
fen kann. Sie ist dem Ge-
setzeswortlaut nach mate-
riell an keine weiteren Vor-
aussetzungen geknüpft.�
Allerdings sei eine Indivi-

dualabrede notwendig, dem
Patienten müsse ein �Mit-
spracherecht zur Angemes-
senheit der Bezahlung für
die noch zu erbringende
Leistung eingeräumt� wer-
den. Das Gericht weist
allerdings darauf hin: �Dabei
darf der Vorgang des Feil-
schens allerdings nicht im
Vertrag selbst schriftlich
festgehalten werden.�
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